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(54) MIT LINER AUFGEWICKELTES DICHTBAND

(57) Dichtband (1) zur Gebäudeabdichtung und ins-
besondere zum Abdichten von Fugen mit einer bandar-
tigen Schaumstoffbahn (4), welche sich in einer vorge-
gebenen Längsrichtung (L) und Breitenrichtung (B) er-
streckt und welche eine erste Oberfläche (4a) und eine
zweite Oberfläche (4b) aufweist, welche der ersten Ober-
fläche (4a) gegenüber liegt, wobei sich diese erste Ober-
fläche (4a) und die zweite Oberfläche (4b) sowohl in der
Längsrichtung als auch in einer zu dieser Längsrichtung

senkrechten Breitenrichtung erstrecken, und mit einer
Deckelementbahn (2), welche sich ebenfalls in der vor-
gegebenen Längsrichtung (L) erstreckt, wobei die Deck-
elementbahn (2) eine erste Oberfläche (2a) aufweist und
eine zweite Oberfläche (2b), welche der ersten Oberflä-
che (2a) gegenüberliegt. Erfindungsgemäß liegt die
Deckelementbahn (2) mit wenigstens einer Oberfläche
(2a) unmittelbar an der Schaumstoffbahn (4) an.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Dichtband und insbesondere ein Dichtband zum Abdich-
ten von Fugen. Derartige Dichtbänder sind aus dem
Stand der Technik seit Langem bekannt. Üblicherweise
weisen diese Dichtbänder einen Schaumstoffträger auf,
an dem ein Klebestreifen bzw. Klebeband angeordnet
ist. Daneben weisen derartige in Form von Rollen kon-
fektionierte Dichtbänder üblicherweise einen Liner auf
bzw. ein sogenanntes Abdeckband auf, welches mit auf-
gewickelt wird und so ein Abwickeln erleichtert bzw. er-
möglicht. In der Herstellung sind solche Dichtbänder zum
Teil aufwändig, da bei der Herstellung das besagte dop-
pelseitige Klebeband oder ein Klebeband an dem
Schaumstoff angebracht wird. Aus der noch unveröffent-
lichten deutschen Patentanmeldung 10 2015 121 611.6
ist ein Dichtband bekannt, bei dem auf einen Liner ver-
zichtet wird. In diesem Falle ist an dem Schaumstoff ein
doppelseitiger Klebestreifen angeordnet, wobei sich je-
doch die Haftstärken dieses Klebestreifens so stark un-
terscheiden, dass ein Abwickeln des Bandes möglich ist.
[0002] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zu Grunde, derartige Dichtbänder noch einfacher zu ge-
stalten. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch den
Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs er-
reicht. Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbil-
dungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0003] Ein erfindungsgemäßes Dichtband zur Gebäu-
deabdichtung und insbesondere zum Abdichten von Fu-
gen weist eine bandartige Schaumstoffbahn auf, welche
sich in einer vorgegebenen Längsrichtung erstreckt. Da-
bei weist diese Schaumstoffbahn eine erste Oberfläche
auf, sowie eine zweite Oberfläche, welche der ersten
Oberfläche gegenüber liegt. Dabei erstrecken sich so-
wohl die erste Oberfläche als auch die zweite Oberfläche
sowohl in einer Längsrichtung als auch in einer zu dieser
Längsrichtung senkrechten Breitenrichtung. Daneben
sind bevorzugt diese besagten Oberflächen parallel zu-
einander. Daneben weist das Dichtband eine Deckele-
mentbahn auf, wobei die Deckelementbahn ebenfalls ei-
ne erste Oberfläche und eine zweite Oberfläche aufweist,
welche der ersten Oberfläche gegenüberliegt.
[0004] Erfindungsgemäß liegt die Deckelementbahn
mit wenigstens einer Oberfläche unmittelbar an der
Schaumstoffbahn und insbesondere unmittelbar an einer
der Oberflächen der Schaumstoffbahn an.
[0005] Es wird daher vorgeschlagen, dass das Dicht-
band im Wesentlichen lediglich aus der Schaumstoff-
bahn und dem Deckelement, im Folgenden auch als Li-
ner bezeichnet, besteht. Dieser Liner liegt dabei bevor-
zugt unmittelbar an der Schaumstoffbahn an und es ist
insbesondere zwischen dem Deckelement und der
Schaumstoffbahn keine weitere Klebeschicht wie etwa
ein Klebestreifen vorgesehen.
[0006] Bevorzugt trennt das besagte Abdeckelement
bei einer Konfektionierung als Rolle zwei benachbarte
Schichten der Schaumstoffbahn. Bevorzugt weist das

Abdeckelement eine geringere Dehnbarkeit auf als der
Schaumstoffträger bzw. die Schaumstoffbahn. Bei einer
weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist das Deckele-
ment aus Papier oder einem Kunststoff wie beispielswei-
se einem PET-Material oder einem Polyester enthalten-
den Material gefertigt.
[0007] Die Anmeldung schlägt daher vor, dass der Li-
ner unmittelbar an dem Schaumstoff angeordnet ist.
Beim Abwickeln an der Baustelle kann der Liner im We-
sentlichen ohne weitere Einflussnahme von dem
Schaumstoff abfallen und der Schaumstoff kann unmit-
telbar einer Verwendung als Abdichtungs- und Isolier-
material zugeführt werden.
[0008] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Dichtband als Dichtbandrolle konfektioniert. Dies bedeu-
tet, dass das Dichtband beispielsweise um einen Wickel-
kern aufgewickelt ist und sich damit spiralförmig um die-
sen erstreckt. Das Gleiche gilt auch sowohl für den
Schaumstoffträger als das Abdeckelement.
[0009] Auch das Abdeckelement erstreckt sich bevor-
zugt in einer besagten Längsrichtung und einer hierzu
senkrechten Breitenrichtung. Die beiden Oberflächen
des Deckelements sind ebenfalls bevorzugt parallel zu-
einander.
[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form liegt in dem als Dichtbandrolle konfektionierten Zu-
stand die zweite Oberfläche der Deckelementbahn un-
mittelbar an der Schaumstoffbahn an. Dies bedeutet ins-
besondere, dass zwischen dem Deckelement und der
Schaumstoffbahn keine Klebestreifen vorhanden sind
und bevorzugt auch keine weiteren Klebemittel.
[0011] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weisen die sich gegenüberliegenden Oberflächen
der Deckelementbahn unterschiedliche physikalische
Eigenschaften auf. So können sich insbesondere die de-
häsiven Eigenschaften dieser Oberflächen gegenüber
der Schaumstoffbahn unterscheiden. So kann eine der
beiden Oberflächen eine geringere Dehäsivkraft gegen-
über der Schaumstoffbahn aufweisen als die andere der
beiden Oberflächen. Diese Dehäsivkräfte können sich
dabei um einen Faktor unterscheiden, der größer ist als
1,1, bevorzugt größer als 1,2, bevorzugt größer als 1,3
und bevorzugt größer als 1,5. Weiterhin können sich die-
se Dehäsivkräfte um einen Faktor unterscheiden der klei-
ner ist als 4, bevorzugt kleiner als 3 und bevorzugt kleiner
als 2. Auf diese Weise kann ein definiertes Abnehmen
der Deckelementbahn von dem Schaumstoff erreicht
werden.
[0012] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist daher zwischen der Deckelementbahn und der
Schaumstoffbahn keine zusätzliche Klebeschicht vorge-
sehen. Unter einer zusätzlichen Klebeschicht wird eine
Klebeschicht verstanden, welche beispielsweise nach-
träglich auf die Schaumstoffbahn aufgebracht wird.
Gleichwohl ist es denkbar, dass die Schaumstoffbahn
selbst, beispielsweise durch eine Imprägnierung eine ge-
wisse klebende Eigenschaft aufweist. Damit liegt das
Deckelement, wie oben erwähnt, unmittelbar und insbe-
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sondere auch nicht durch eine Klebeschicht vermittelt an
dem Schaumstoffträger an.
[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist, wie oben erwähnt, die Deckelementbahn eine
geringere Dehnbarkeit auf als die Schaumstoffbahn. Bei
einer vorteilhaften Ausführungsform ist das Deckelement
bzw. die Deckelementbahn aus einer Gruppe von Mate-
rialien hergestellt, welche Papier und Kunststofffolien
enthält. Dabei können diese Materialien, insbesondere
eine Kunststofffolie bevorzugt dehäsiv gegen den imprä-
gnierten Schaumstoff sein.
[0014] Bevorzugt handelt es sich bei der Schaumstoff-
bahn um eine imprägnierte Schaumstoffbahn. Beson-
ders bevorzugt ist die Schaumstoffbahn aus einem
Weichschaum hergestellt und besonders bevorzugt aus
einem PU-Weichschaum. Bevorzugt handelt es sich bei
dem Weichschaum um einen imprägnierten Weich-
schaum. Besonders bevorzugt weist dieser Weich-
schaum eine Dichte auf, die zwischen 50 kg/m3 und 150
kg/m3 liegt.
[0015] Bevorzugt ist der Schaumstoff bzw. die
Schaumstoffbahn in einem konfektionierten Zustand
komprimiert. Dabei erfolgt die Kompression, wie an sich
aus dem Stand der Technik bekannt, insbesondere in
einer senkrecht zur Erstreckungsrichtung der Schaum-
stoffbahn verlaufenden Richtung. Durch die Einbringung
von Imprägniermittelpolymerteilchen, beispielsweise als
Dispersion in dem Schaumstoff, kann ein Rückstell- bzw.
Abdichtverhalten des Dichtbandes deutlich verbessert
werden.
[0016] Dies gilt dabei insbesondere auch in Hinblick
auf die Ausblutungseigenschaften des eingebauten
Dichtbandes bei erhöhter Temperatur und bei erhöhtem
Druck, beispielsweise bei Temperaturen oberhalb von
40 °C oder 50 °C und bei einer erhöhten Kompression
des Dichtbandes im Einbauzustand. Vorteilhaft ist das
Dichtband auf der Rolle auf 5% - 30%, bevorzugt auf 7%
- 25%, bevorzugt auf 10% - 20% und besonders bevor-
zugt auf 11% - 18% seiner Ausgangshöhe bei vollstän-
diger freier Rückstellung komprimiert. Unter einer voll-
ständigen freien Rückstellung wird eine Rückstellung oh-
ne Kraftbeaufschlagung außerhalb einer Fuge verstan-
den.
[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Schaumstoffbahn mit einem acrylatbasiertem
Imprägniermittel imprägniert. Daneben ist auch die Ver-
wendung eines Methacrylatpolymers möglich. Dabei
kann es sich bevorzugt bei dem Acrylatpolymer um ein
Copolymer handeln, wobei das Copolymer bevorzugt
Butadien und/oder Styroleinheiten aufweist. Dabei ist es
denkbar, dass ein klebeaktives Polymer des Imprägnier-
mittels, bei dem es sich insbesondere um Acrylat
und/oder Methacrylatpolymer handelt, eine Glasüber-
gangstemperatur von weniger als 10 °C bis 20 °C auf-
weist, besonders bevorzugt in einem Bereich von -70 °C
bis +10°C.
[0018] Weiterhin ist es auch denkbar, dass das Imprä-
gniermittel in einer Ausbildung als Imprägniermittelfilm

eine Zugfestigkeit von mehr als 0,005 N/m2 aufweist. Da-
neben ist es denkbar, dass das Imprägniermittel in Aus-
bildung als Imprägniermittelfilm eine Zugfestigkeit von
mehr als 5 N/mm2 aufweist. Daneben kann das Impräg-
niermittel in Ausbildung als Imprägniermittelfilm auch ei-
ne Dehnung aufweisen, die zwischen 50% und ein
1500% liegt.
[0019] Bevorzugt liegt eine Dicke des Abdeckelements
bei wenigstens 10 mm, bevorzugt bei wenigstens 20 mm,
bevorzugt bei wenigstens 30 mm und besonders bevor-
zugt bei wenigstens 40 mm. Bei einer weiteren bevorzug-
ten Ausführungsform liegt eine Dicke des Abdeckele-
ments bei höchstens 300 mm, bevorzugt bei höchstens
250 mm und besonders bevorzugt bei höchstens 200 mm,
bevorzugt bei höchstens 150 mm.
[0020] Bevorzugt liegt die Dichte bzw. das Raumge-
wicht des imprägnierten Weichschaums bei mehr als 40
kg/m3, bevorzugt bei mehr als 50 kg/m3, bevorzugt bei
mehr als 60 kg/m3. Bevorzugt ist das Raumgewicht bzw.
die Dichte des imprägnierten Weichschaums bei weniger
als 300 kg/m3, bevorzugt bei weniger als 250 kg/m3 und
besonders bevorzugt bei weniger als 200 kg/m3.
[0021] Wie oben erwähnt, ist die Schaumstoffbahn
vorzugsweise rückstellfähig und besonders bevorzugt
verzögert rückstellfähig.
[0022] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf ein
Verfahren zur Herstellung eines Dichtbandes gerichtet.
Dabei wird zunächst eine bandartige Schaumstoffbahn
bzw. ein bandartiger Schaumstoffträger bereitgestellt,
wobei diese Schaumstoffbahn sich in einer vorgegebe-
nen Längsrichtung erstreckt und eine erste Oberfläche
und eine zweite Oberfläche aufweist, wobei die zweite
Oberfläche der ersten Oberfläche gegenüber liegt. Wei-
terhin erstrecken sich sowohl die erste Oberfläche als
auch die zweite Oberfläche sowohl in der besagten
Längsrichtung als auch in einer zu dieser Längsrichtung
senkrechten Breitenrichtung. Bevorzugt sind die Erstre-
ckungen in der Längsrichtung und in der Breitenrichtung
erheblich größer als eine Erstreckung der Schaumstoff-
bahn in einer hierzu senkrechten Dickenrichtung.
[0023] In einem weiteren Verfahrensschritt erfolgt be-
vorzugt ein Imprägnieren dieser Schaumstoffbahn, be-
sonders bevorzugt mit anschließender Trocknung.
[0024] In einem weiteren Verfahrensschritt wird diese
Schaumstoffbahn mit einer Deckelementbahn zusam-
mengefügt, wobei sich diese Deckelementbahn eben-
falls in der vorgegebenen Längsrichtung erstreckt und
wobei die Deckelementbahn eine erste Oberfläche und
eine zweite Oberfläche aufweist, welche der ersten Ober-
fläche gegenüber liegt.
[0025] Erfindungsgemäß liegt die Deckelementbahn
mit wenigstens einer Oberfläche unmittelbar an der
Schaumstoffbahn bzw. einer Oberfläche der Schaum-
stoffbahn an.
[0026] Es wird daher auch verfahrensseitig vorge-
schlagen, dass das Deckelement unmittelbar an der
Schaumstoffbahn bzw. einer entsprechenden Oberflä-
che der Schaumstoffbahn anliegt.
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[0027] Bei einem bevorzugten Verfahren erfolgt das
Zusammenfügen der Schaumstoffbahn und der Decke-
lementbahn ohne Hinzufügung eines weiteren Klebemit-
tels. Darunter ist insbesondere zu verstehen, dass weder
auf die Deckelementbahn noch auf die Schaumstoffbahn
ein Klebemittel aufgetragen wird. So wäre es beispiels-
weise möglich, dass das Zusammenfügen der Schaum-
stoffbahn und der Deckelementbahn in einem losen Zu-
stand erfolgt. Dabei kann es jedoch möglich sein, dass
die Schaumstoffbahn selbst beispielsweise bedingt
durch das Imprägnat eine gewisse Klebfähigkeit auf-
weist.
[0028] Bei einem weiteren bevorzugten Verfahren wird
die Schaumstoffbahn komprimiert und insbesondere in
einer Richtung komprimiert, die senkrecht sowohl zu der
besagten Längsrichtung als auch der Breitenrichtung
steht. Damit erfolgt bevorzugt die Kompression Einfach
in der Dickenrichtung. Bevorzugt wird die Schaumstoff-
bahn in einem komprimierten Zustand aufgerollt. Weiter-
hin wäre es noch möglich, dass eine derartige Rolle, auf
welcher die Schaumstoffbahn und das Deckelement auf-
gerollt sind, im speziellen Fall bevorzugt einer Großrolle,
in einem nachfolgenden Arbeitsschritt geschnitten wird,
um auf diese Weise eine Vielzahl von Dichtbandrollen
zu erzeugen.
[0029] Weitere Vorteile und Ausführungsformen erge-
ben sich aus den beigefügten nicht maßstäblichen Zeich-
nungen:
[0030] Darin zeigen:

Fig. 1 Eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Dichtbandes;

Fig. 2 Eine Darstellung eines Dichtbandes in einem
aufgerollten Zustand;

Fig. 3 Eine Darstellung des Dichtbandes in einem Ge-
bäude.

[0031] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Dichtbandes 1. Dieses Dicht-
band weist dabei eine Schaumstoffbahn 4 auf, welche
sich in einer Dickenrichtung D sowie einer Breitenrich-
tung B erstreckt. Weiterhin erstreckt sich diese Schaum-
stoffbahn 4 auch in einer Längsrichtung L, welche hier
senkrecht zur Figurenebene verläuft.
[0032] Die Bezugszeichen 12 und 14 kennzeichnen
zwei Seitenflächen der Schaumstoffbahn. Diese Seiten-
flächen 12 und 14 liegen einander gegenüber. Das Be-
zugszeichen 4a kennzeichnet eine erste Oberfläche der
Schaumstoffbahn und das Bezugszeichen 4b kenn-
zeichnet eine zweite Oberfläche der Schaumstoffbahn.
Die Dickenrichtung D der Schaumstoffbahn erstreckt
sich dabei zwischen diesen Oberflächen 4a und 4b. Die-
se Oberflächen (bzw. Seitenflächen) 4a und 4b sind be-
vorzugt parallel zueinander.
[0033] Das Bezugszeichen 2 kennzeichnet ein Deck-
element bzw. eine Deckelementbahn, die sich ebenfalls

senkrecht zur Figurenebene erstreckt. Diese Deckele-
mentbahn weist dabei eine erste Oberfläche 2a sowie
eine zweite Oberfläche 2b auf. Diese zweite Oberfläche
2b der Deckelementbahn liegt unmittelbar an der ersten
Oberfläche 4a der Schaumstoffbahn 4 an. Insbesondere
sind zwischen der Oberfläche 4a und der Oberfläche 2b
keinerlei Klebstoffe oder dergleichen vorhanden.
[0034] Figur 2 zeigt das Dichtband 1 in einem aufge-
rollten Zustand. Dabei bezieht sich das Bezugszeichen
16 auf einen Wickelkern, an dem die Dichtbandrolle 15
aufgerollt ist. Dabei sind hier mehrere Lagen der
Schaumstoffbahn 4 erkennbar, zwischen denen sich je-
weils das Abdeckelement 2 befindet. Man erkennt hier,
dass die Schaumstoffbahn komprimiert ist und damit eine
erheblich geringere Dicke aufweist als in dem in Figur 1
gezeigten nicht komprimierten Zustand. In dem auf der
Rolle 15 aufgewickelten Zustand liegen ebenfalls die Ab-
deckbahn 2 und die Schaumstoffbahn 4 direkt aneinan-
der.
[0035] Figur 3 zeigt einen Zustand, in dem das Dicht-
band zwischen zwei Bauelementen 6 und 8 eingeführt
ist. Dabei ist es möglich, dass das Dichtelement zunächst
von der Rolle abgewickelt wird und zwischen den Bau-
elementen 6 und 8 platziert wird. Durch die automatische
Rückstellung presst sich das Dichtelement zwischen die
beiden Bauelemente 6 und 8 und kann dort auch verblei-
ben.
[0036] Die Anmelderin behält sich vor sämtliche in den
Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale als erfin-
dungswesentlich zu beanspruchen, sofern sie einzeln
oder in Kombination gegenüber dem Stand der Technik
neu sind. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass in
den einzelnen Figuren auch Merkmale beschrieben wur-
den, welche für sich genommen vorteilhaft sein können.
Der Fachmann erkennt unmittelbar, dass ein bestimmtes
in einer Figur beschriebenes Merkmal auch ohne die
Übernahme weiterer Merkmale aus dieser Figur vorteil-
haft sein kann. Ferner erkennt der Fachmann, dass sich
auch Vorteile durch eine Kombination mehrerer in ein-
zelnen oder in unterschiedlichen Figuren gezeigter Merk-
male ergeben können.

Bezugszeichenliste

[0037]

1 Dichtband
2 Deckelement, Deckelementbahn, Liner
4 Schaumstoffbahn
6 Bauelement
8 Bauelement
12 Seitenfläche der Schaumstoffbahn
14 Seitenfläche der Schaumstoffbahn
15 Schichtaufbau der Rolle im Schnitt
16 Wickelkern
2a erste Oberfläche der Deckelementbahn
2b zweite Oberfläche der Deckelementbahn
4a erste Oberfläche der Schaumstoffbahn
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4b zweite Oberfläche der Schaumstoffbahn
B Breitenrichtung
D Dickenrichtung
L Längsrichtung

Patentansprüche

1. Dichtband (1) zur Gebäudeabdichtung und insbe-
sondere zum Abdichten von Fugen mit einer band-
artigen Schaumstoffbahn (4), welche sich in einer
vorgegebenen Längsrichtung (L) erstreckt und wel-
che eine erste Oberfläche (4a) und eine zweite Ober-
fläche (4b) aufweist, welche der ersten Oberfläche
(4a) gegenüber liegt, wobei sich diese erste Ober-
fläche (4a) und die zweite Oberfläche (4b) sowohl in
der Längsrichtung als auch in einer zu dieser Längs-
richtung senkrechten Breitenrichtung erstrecken,
und mit einer Deckelementbahn (2), welche sich
ebenfalls in der vorgegebenen Längsrichtung (L) er-
streckt, wobei die Deckelementbahn (2) eine erste
Oberfläche (2a) aufweist und eine zweite Oberfläche
(2b), welche der ersten Oberfläche (2a) gegenüber-
liegt
dadurch gekennzeichnet, dass
die Deckelementbahn (2) mit wenigstens einer
Oberfläche 2a unmittelbar an der Schaumstoffbahn
(4) anliegt.

2. Dichtband (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Dichtband (1) als Dichtbandrolle (15) konfektio-
niert ist.

3. Dichtband nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
in dem als Dichtbandrolle (15) konfektionierten Zu-
stand die zweite Oberfläche (2b) der Deckelement-
bahn (2) ebenfalls unmittelbar an der Schaumstoff-
bahn (4) anliegt.

4. Dichtband nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen der Deckelementbahn (2) und der
Schaumstoffbahn (4) keine zusätzliche Klebe-
schicht vorgesehen ist.

5. Dichtband nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Deckelementbahn (2) eine geringere Dehnbar-
keit aufweist als die Schaumstoffbahn (4).

6. Dichtband nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Deckelement aus einer Gruppe von Materialien

hergestellt ist, welche Papier und Kunststoffe ent-
hält.

7. Dichtband nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schaumstoffbahn (2) eine imprägnierte Schaum-
stoffbahn (2) ist.

8. Dichtband nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schaumstoffbahn (2) mit einem acrylatbasierten
Imprägniermittel imprägniert ist.

9. Verfahren zur Herstellung eines Dichtbandes mit
den Schritten

- Bereitstellen einer bandartigen Schaumstoff-
bahn (4) welche sich in einer vorgegebenen
Längsrichtung (L) erstreckt und welche eine ers-
te Oberfläche (4a) und eine zweite Oberfläche
(4b) aufweist, welche der ersten Oberfläche (4a)
gegenüber liegt, wobei sich diese erste Oberflä-
che (4a) und die zweite Oberfläche (4b) sowohl
in der Längsrichtung (L) als auch in einer zu die-
ser Längsrichtung (L) senkrechten Breitenrich-
tung (B) erstrecken
- bevorzugt imprägnieren und besonders bevor-
zugt trocknen dieser Schaumstoffbahn
- Zusammenfügen und bevorzugt komprimieren
dieser Schaumstoffbahn mit einer Deckele-
mentbahn (2), welche

sich ebenfalls in der vorgegebenen Längsrichtung
(L) erstreckt, wobei die Deckelementbahn (2) eine
erste Oberfläche (2a) und eine zweite Oberfläche
(2b) aufweist, welche der ersten Oberfläche (2a) ge-
genüberliegt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Deckelementbahn (2) mit wenigstens einer
Oberfläche (2a) unmittelbar an der Schaumstoff-
bahn (4) anliegt.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Zusammenfügen der Schaumstoffbahn und der
Deckelementbahn (2) ohne Hinzufügung eines wei-
teren Klebemittels erfolgt.
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